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SEMINAR FÜR AUSBILDUNG UND FORTBILDUNG DER LEHRKRÄFTE LUDWIGSBURG  
(WERKREAL-, HAUPT-, UND REALSCHULE) 

 
  

 
 
 

Corona-Regelungen 

für das Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte  

Ludwigsburg (WHRS) 

 
 
 

Die derzeitige Corona-Hauptverordnung des Landes Baden-Württemberg sieht keine 

Maskenpflicht, keine Abstandspflicht und auch keine Kontrolle von 3-G-Nachweisen 

mehr vor.  

 

Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) des Bundesministeriums 

für Arbeit und Soziales ist jedoch auch weiterhin in der jeweils geltenden Fassung zu 

beachten. Diese sieht in ihrer aktuellen Fassung vor, dass der Arbeitgeber (in diesem 

Fall die Seminarleitung) eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen hat und auf Basis  

dieser Gefährdungsbeurteilung ein Hygienekonzept erstellt.  

 

Dieses Hygienekonzept muss das regionale Infektionsgeschehen und tätigkeits- oder 

ortsspezifische Infektionsgefahren berücksichtigen.  

 

In Absprache mit der Personalvertretung des Seminars gelten ab dem 01.05.2022 am 

SAF Ludwigsburg (WHRS) folgende Regelungen (Hygienekonzept): 

 

▪ Die Maskenpflicht auf Bewegungsflächen (Flur, Treppenhaus usw.) bleibt vorläufig 

bestehen. 

▪ Die Maskenpflicht in Veranstaltungsräumen entfällt grundsätzlich. Soweit die örtli-

chen Verhältnisse in den einzelnen Räumen es zulassen, ist nach Möglichkeit ein 

Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Sollte dies nicht 

möglich sein, bitten wir um das Tragen einer Maske. Die Maske ist neben dem Imp-

fen der wirksamste Schutz. Deswegen ist es selbstverständlich möglich, die Maske 

freiwillig zu nutzen, gerade im Hinblick auf das aktuelle Infektionsgeschehen. 

▪ Die Abfrage des 3-G-Status entfällt. 

▪ Das Lüftungsgebot ist weiter zu beachten: Die entsprechenden bisherigen Hygiene-

regeln und die Vorgaben zum regelmäßigen Lüften sind weiterhin konsequent zu be-

achten. 
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An Corona erkrankten Personen ist es auch weiterhin nicht möglich, das Seminarge-

bäude zu betreten. Regelungen zur Absonderung und Quarantäne trifft die CoronaVO 

Absonderung.  

 

Personen mit Erkältungssymptomen werden dringend gebeten, das Gebäude nicht 

ohne einen zuvor durchgeführten negativen Corona-Test zu betreten. 

 

 

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter dem Link   

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-ant-

worten-rund-um-corona/faq-quarantaene/  

sowie eventuelle Aktualisierungen auf der Homepage des KM  

https://km-bw.de 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Nicole Pfeifer 

Seminarleiterin 

 

01.05.2022 
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